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Übersicht der Fördermöglichkeiten für Familien der CJLS (Stand 12.07.2022) 

 

 Bildung und Teilhabe 
(Kreisbonuscard) 

Stipendienfonds 
(Bischofsfonds) 

Sozialfonds Familienfonds 

Wer fördert? Landkreis Tübingen (LRA) Stiftung Katholische Freie 
Schule (Dachstiftung) 

Stiftung der Katholischen 
Schulen Carl-Joseph-
Leiprecht und St. Meinrad  
(örtliche Stiftung) 

Schulverein  

Wer wird 
gefördert? 

Bezieher von 
 Arbeitslosengeld II 

(Sozialgesetzbuch II) 
 Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch XII) 
 Asylbewerberleistungen (AsylbLG) 
 Kinderzuschlag (§6a BKGG) 
 Wohngeldgesetz (WoGG) 

Förderung auf Antrag: 
Familien, deren Brutto-
Familieneinkommen in 
Abhängigkeit von der 
Anzahl der 
kindergeldberechtigten 
Kinder eine bestimmte 
Grenze unterschreitet 
(aktuelle Liste siehe 
Homepage des BSSA) 
 

Förderung auf Antrag: 
Familien, die den 
Zuschuss zum Schulgeld 
aus dem Stipendienfonds 
erhalten, wird automatisch 
diese Förderung gewährt 

Förderung auf Antrag: 
Ziel ist es, allen SuS 
Teilhabe zu ermöglichen  
 
SL und Vorsitzende 
entscheiden nach 
Rücksprache mit der 
Lehrkraft 
 

Wie viel wird 
gefördert? 

Gesamtes Essensgeld   4 Einkommensstufen: 
Förderung zwischen 25% 
und 100% 

4 Einkommensstufen: 
Förderung zwischen 25% 
und 100% 

Förderung eines 
Teilbetrages oder des 
Gesamtbetrages 
 

Was wird 
gefördert? 

 persönlicher Schulbedarf  
(insgesamt 154,50 € pro Schuljahr) 

 Schulausflüge und 
Schullandheimaufenthalte 

 Lernförderung 
 Übernahme der Kosten für die 

Mittagsverpflegung in der Schule 
(tatsächlich anfallende Kosten) 

 Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben – Musikunterricht, 
Sportverein… (15,-€ monatlich bzw. 
180,-€ jährlich) 

Schulgeld Betreuung 
Kernzeit bzw.   
Ganztag (Essensgeld 
muss jedoch bezahlt 
werden) 

Betreuung 
Kernzeit bzw. Ganztag  
 
Finanzierung eines 
Projektes 
z.B. Ausflug, 
Schullandheim, o.ä. 

 


